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Pauschalierung der Kosten für Einsätze des Zivilschutzes zu 
Gunsten der Gemeinschaft auf nationaler,Ebene 

Bei Einsätzen des Zivilschutzes zu Gunsten der Gemeinschaft auf nationaler Ebene trägt 

der Bund gemäss ~ r t i k e l 6  der Verordnung über Einsatze des Zivilschutzes zu Gunsten 

. der Gemeinschaft (VEZG,SR 520.14) die ~osten fUr Sold, Aufgebot, Reise, Verpflegung 

und ~nterkinft  der Schutzdienstpflichtigen; diese . '~osten . können pauschalie.rt werden. 

Gestützt auf diese Regelung und die bisher gemachten Erfahrungen weoen ab 1. Janu- 

ar.2006 bis' auf Widerruf folgende Pauschalen eingeführt: 

a) Fr. 27.5oSpro Teilnehmer b m ,  Teilnehmerin und,Tag beim örtlichen1 regionalen Ein- 

'' , satz des ~ivilcchutzes (tägliche Heimkehr möglich) 

b) Fr. 39.70pro Teilnehmer bzw. Teilnehmerin' und Tag beim überörtlichen Einsatz des ' 

Zivilschutzes (auswärtige Unterkunft mit eigenem Haushalt erforderlich). 

Mit den Pauschalen sind alle im Zusammenhang mit dem Einsatz anfallenden Kosten 

abgedeckt. . . 

Die vorliegenden Pauschalen weisen einen ~eckungsgrad von 107,8 Punkten auf ge- 
. . 

mäss Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) auf der Basis Mai 2000 (Stand L I K O ~ -  . . 

to'ber 2005: 105,7 Pinkte). 

Eine Anpassung der pauschalen wird dann erfolgen,wenn der LIK-eine Abweichungvon 

1 0 Punkten aufweist. 

VBS ~!dgen(ksfsches~~epartement für Verteidigung, Bevblkeninghhuk und ~ p o i t .  
DDPS DBpartement fedbral de la dMnse, de la protedion de la populatlon et des spotts 
DDPS ~lpartirnento federale &ela difesa, della protedone.della popolazione e delk sport 
DDPS Deparlament iederal da la defensiun, da la protecziun da Ia populadun e da1 sport 
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.' Die ~ i n i  hrung der Pauschalen erlaubt eine ' einheitliche ~b iechnun~s~rax is  und' schafft 

somit dieVoraus.setzu.ngen fur dieGleichbehandlung aller bewilligten Vorhaben von nati- 
. . . .  . . < ,  
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, - . ' onaler oder intemationaler B,edeutung. . : .  . . 
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: ~asvor l ie~ende~~ei~schre iben tritt am 1. Januar 2006 ih Kraft.' 
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